
5. Abhängigkeitsbericht 
und  Gesamteinschätzung

Die DKR war im Geschäftsjahr 2019/2020 ein von der 

Obotritia Capital KGaA abhängiges Unter nehmen. 

Entsprechend den gesetzlichen Vorschriften hat der 

Vorstand der DKR, für die Zeit in der die DKR ein von 

der Obotritia Capital KGaA  abhängiges Unternehmen 

war, für das abgelaufene Geschäftsjahr einen Bericht 

über die Beziehungen zu verbundenen Unternehmen 

(Abhängigkeits bericht) erstellt und darin abschlie-

ßend erklärt:

„Hiermit erklären wir gemäß § 312 Abs. 3 AktG, dass 

 unsere Gesellschaft bei den im vorstehenden Bericht über 

Beziehungen zu verbundenen Unternehmen  aufgeführten 

Rechtsgeschäften nach den Umständen, die uns in dem 

Zeitpunkt bekannt waren, in dem die Rechtsgeschäfte 

 vorgenommen wurden, bei jedem Rechtsgeschäft eine 

 angemessene Gegenleistung  erhalten hat. Maßnahmen 

auf Veranlassung oder im Interesse der Obotritia Capital 

KGaA oder mit ihr verbundenen Unternehmen wurden 

weder getroffen noch unterlassen.“

6. Übernahmerelevante Angaben
 nach § 289a HGB

Zusammensetzung des Grundkapitals, 
 Stimmrechte und Sonderrechte 

Das Grundkapital der Gesellschaft ist eingeteilt in 

35.155.938 auf Inhaber lautende nennwertlose 

Stückaktien. Zum Bilanzstichtag hält die Gesellschaft 

keine eigenen Aktien. Mit allen Aktien sind die 

 gleichen Rechte und Pflichten verbunden. Jede Aktie 

steht für eine Stimme in der Hauptversammlung. 

Die Aktien können nach den für auf den Inhaber 

 lautende Aktien geltenden rechtlichen Vorschriften 

frei übertragen werden. Es wurden keine Aktien mit 

Sonderrechten ausgegeben, die Kontrollbefugnisse ver-

leihen. Soweit Arbeitnehmer an der Gesellschaft betei-

ligt sind, üben diese ihr Kontrollrecht unmittelbar aus.

Anteilsbesitz von 10 % oder 
mehr der  Stimmrechte

Kein Aktionär darf in Übereinstimmung mit 

§ 11 Abs. 4 REITG 10 % oder mehr der Aktien oder 

Stimmrechte direkt halten (Höchstbeteiligungs-

grenze). Für den Fall der Überschreitung der Höchst-

beteiligungsgrenze hat der betroffene Aktionär inner-

halb von zwei Monaten nach Aufforderung durch 

den Vorstand die Reduzierung seiner direkten Be-

teiligung in geeigneter Form nachzuweisen. Ein 

 fortgesetzter Verstoß gegen die Höchstbeteiligungs-

grenze kann laut Satzung zu einer entschädigungs-

losen Übertragung der über die Höchstbeteiligungs-

grenze hinausgehenden Aktien oder zu einer 

entschädigungslosen Zwangseinziehung dieser 

 Aktien führen. Zum Bilanzstichtag hält kein 

 Aktionär 10 % oder mehr der Stimmrechte.
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Ermächtigung des Vorstands zum Erwerb 
 eigener und zur Ausgabe neuer Aktien

Genehmigtes Kapital

Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 

5. März 2020, eingetragen im Handelsregister am 

17. April 2020, ist der Vorstand ermächtigt worden, 

das Grundkapital der Gesellschaft mit Zustimmung 

des Aufsichtsrats bis zum 4. März 2025 durch Ausgabe 

neuer auf den Inhaber lautender nennwertloser 

Stückaktien gegen Bar- oder Sacheinlage einmal oder 

mehrmals um bis zu insgesamt EUR 15.979.972,00 

zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2020/I). Davon 

wurden mit Kapitalerhöhung vom 15. Mai 2020 

 bereits EUR 3.195.994,00 in Anspruch genommen. 

Den Aktionären ist im Rahmen des genehmigten 

 Kapitals grundsätzlich ein Bezugsrecht einzuräumen. 

Der Vorstand ist jedoch ermächtigt, mit Zustimmung 

des Aufsichtsrates das Bezugsrecht der Aktionäre in 

bestimmten Fällen ganz oder teilweise nach Maßgabe 

des Beschlusses auszuschließen. Das genehmigte 

 Kapital 2019/1 wurde aufgehoben.

Bedingtes Kapital 

Ebenfalls durch Beschluss der Hauptversammlung 

vom 5. März 2020 wurde der Vorstand, unter Auf-

hebung der am 21. März 2019 von der Hauptver-

sammlung beschlossenen Ermächtigung zur Ausgabe 

von Options- und/oder Wandelschuldverschreibun-

gen, ermächtigt, bis zum 4. März 2025 mit Zustim-

mung des Aufsichtsrats einmalig oder mehrmals 

auf den Inhaber lautende Options- oder Wandel-

schuldverschreibungen (zusammen „Schuldver-

schreibungen“) im Gesamtnennbetrag von bis zu 

EUR 150.000.000,00 mit oder ohne Laufzeitbeschrän-

kung auszugeben und den Inhabern bzw. Gläubigern 

von Optionsschuldverschreibungen Optionsrechte 

oder -pflichten sowie von Wandelschuldverschreibun-

gen Wandlungsrechte oder -pflichten für auf den 

 Inhaber lautende Aktien der Gesellschaft mit einem 

anteiligen Betrag am Grundkapital in Höhe von je 

EUR 1,00 nach näherer Maßgabe der Bedingungen 

der Schuldverschreibungen zu gewähren oder aufzu-

erlegen. Sie können auch durch ein nachgeordnetes 

Konzernunternehmen der Gesellschaft ausgegeben 

werden. Den Aktionären ist grundsätzlich ein Bezugs-

recht einzuräumen. Der Vorstand ist jedoch ermäch-

tigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugs-

recht der Aktionäre unter bestimmten Bedingungen 

auszuschließen. Die weiteren Details können der 

 Bekanntmachung im Bundesanzeiger entnommen 

werden.

Darüber hinaus wurde das Grundkapital der Gesell-

schaft durch Beschluss der Hauptversammlung vom 

5. März 2020 (unter Abänderung des Beschlusses 

der Hauptversammlung vom 21. März 2019) um 

bis zu EUR 7.979.972,00 durch Ausgabe von bis zu 

7.979.972 neuen, auf den Inhaber lautende Stück-

aktien bedingt erhöht (Bedingtes Kapital I). Die be-

dingte Kapitalerhöhung dient der Gewährung von 

Aktien an die Inhaber von Schuldverschreibungen, 

die gemäß der von der Hauptversammlung beschlos-

senen Ermächtigung ausgegeben oder garantiert 

 werden.

Das Grundkapital wurde durch Beschluss der Haupt-

versammlung vom 5. März 2020 des Weiteren (unter 

Abänderung des Beschlusses der Hauptversammlung 

vom 9. März 2017) um bis zu EUR 8.000.000,00 durch 

Ausgabe von bis zu 8.000.000 neuen, auf den Inhaber 

lautende Stückaktien mit Gewinnberechtigung ab Be-

ginn des Geschäftsjahres ihrer Ausgabe bedingt  erhöht 

(Bedingtes Kapital II). Die bedingte Kapital erhöhung 

dient der Gewährung von Aktien an die Inhaber der 

Wandelteilschuldverschreibungen 2015/2025, welche 

von der Gesellschaft am 30. Januar 2015 aufgrund 

der Ermächtigung der Hauptversammlung vom 30. Ja-

nuar 2015 in zwei Tranchen im Gesamtvolumen von 

EUR 37.000.000,00 ausgegeben wurden und eine Lauf-

zeit bis zum 30. Januar 2025 haben. Im Übrigen bleibt 

der Beschluss vom 9. März 2017 unverändert. Die 
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 weiteren Details zu den bedingten Kapitalia können 

ebenfalls der Bekanntmachung im Bundesanzeiger 

entnommen werden.

Rückkauf eigener Aktien

Durch die Hauptversammlung am 20. April 2016 

hat die Gesellschaft den Vorstand ermächtigt, bis 

zum 19. April 2021 eigene Aktien von insgesamt 

bis zu 10 % des zum Zeitpunkt der Beschlussfassung 

bestehenden Grundkapitals oder – falls dieser Betrag 

geringer ist – des zum Zeitpunkt der jeweiligen Aus-

übung der vorliegenden Ermächtigung bestehenden 

Grundkapitals zu jedem zulässigen Zweck im Rahmen 

der gesetzlichen Beschränkungen zu erwerben.

Der Erwerb der eigenen Aktien darf nach Wahl des 

Vorstandes über die Börse oder mittels eines an alle 

Aktionäre gerichteten öffentlichen Kaufangebots 

 er folgen. Der zu zahlende Gegenwert je Aktie (ohne 

 Erwerbsnebenkosten) darf den Mittelwert der jeweils 

letzten Aktienkurse (Schlusskurse) der Aktie der Gesell-

schaft im XETRA-Handel der Frankfurter Wertpapier-

börse an den letzten zehn Handelstagen vor dem 

 Abschluss des Verpflichtungsgeschäfts zum  Erwerb 

bzw. dem Tag der Veröffentlichung des  An gebots 

nicht um mehr als 10 % über- oder  unterschreiten.

Satzungsänderungen 

Für Satzungsänderungen bedarf es der im Aktien-

gesetz vorgeschriebenen Mehrheit von 75 % der in 

der Hauptversammlung vertretenen Stimmrechte.

Ernennung und Abberufung 
von  Vorstandsmitgliedern

Die Bestimmung der Anzahl sowie die Bestellung 

der ordentlichen Vorstandsmitglieder und der stell-

vertretenden Vorstandsmitglieder, der Abschluss der 

Anstellungsverträge und der Widerruf der Bestellung 

erfolgen durch den Aufsichtsrat.

7. Erklärung zur 
 Unternehmens führung 

 gemäß § 289f HGB

Der Vorstand der Deutsche Konsum REIT-AG hat mit Datum vom 2. Dezember 2020 eine 

 Erklärung zur  Unternehmensführung nach § 289f HGB abgegeben und diese auf der Internetseite 

 www. deutsche-konsum.de im Bereich Investor Relations unter der Rubrik Corporate Governance 

 zugänglich gemacht. 

Broderstorf, 7. Dezember 2020

Deutsche Konsum REIT-AG

Rolf Elgeti

CEO

Alexander Kroth

CIO

Christian Hellmuth

CFO
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